
Ausgewählte Beiträge zur
Schweizer Politik

Suchabfrage 24.04.2024

Thema Sozialversicherungen
Schlagworte Keine Einschränkung
Akteure Appenzell Innerrhoden, Basel-Stadt, Genf, Schaffhausen
Prozesstypen Standesinitiative
Datum 01.01.1990 - 01.01.2020

01.01.90 - 01.01.20ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Impressum

Herausgeber

Année Politique Suisse
Institut für Politikwissenschaft
Universität Bern
Fabrikstrasse 8
CH-3012 Bern
www.anneepolitique.swiss

Beiträge von

Benteli, Marianne
Caroni, Flavia
Heidelberger, Anja
Meyer, Luzius
Rohrer, Linda

Bevorzugte Zitierweise

Benteli, Marianne; Caroni, Flavia; Heidelberger, Anja; Meyer, Luzius; Rohrer, Linda 2024.
Ausgewählte Beiträge zur Schweizer Politik: Sozialversicherungen, Standesinitiative,
Basel-Stadt, Schaffhausen, Appenzell Innerrhoden, Genf, 2000 - 2019. Bern: Année
Politique Suisse, Institut für Politikwissenschaft, Universität Bern.
www.anneepolitique.swiss, abgerufen am 24.04.2024.

01.01.90 - 01.01.20ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK

http://www.anneepolitique.swiss


Inhaltsverzeichnis

1Allgemeine Chronik
1Sozialpolitik
1Sozialversicherungen

1Krankenversicherung

01.01.90 - 01.01.20 IANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Abkürzungsverzeichnis

SGK-SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Ständerates
SGK-NR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates
BAG Bundesamt für Gesundheit
IV Invalidenversicherung
KVG Bundesgesetz über die Krankenversicherungen
KSK Konkordat der Schweizerischen Krankenkassen
DRG Diagnosis Related Groups

CSSS-CE Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des
Etats

CSSS-CN Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil
national

OFSP Office fédéral de la santé publique
AI Assurance-invalidité
LAMal Loi fédérale sur l'assurance-maladie
CAMS Concordat des assureurs-maladie suisses
DRG Diagnosis Related Groups

01.01.90 - 01.01.20 IIANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Krankenversicherung

Keine Chance hatte im Ständerat eine Standesinitiative des Kantons Genf, welche
verlangte, die Krankenkassen seien zu verpflichten, gesamtschweizerisch einheitliche
Kostenrechnungen vorzulegen, die insbesondere Auskunft geben sollten über die
jährlichen Kosten je Kanton und Leistungserbringer sowie ihre Reserven pro Kanton
und versicherte Person. Damit sollte insbesondere der Risikoausgleich transparenter
gestaltet werden. Auf fast einstimmigen Antrag seiner Kommission gab der Rat dieser
Initiative keine Folge. 1

STANDESINITIATIVE
DATUM: 11.12.2000
MARIANNE BENTELI

Im Nachgang an den Rückzug der Krankenkasse Visana aus der Grundversicherung in
acht Kantonen hatten fünf Ostschweizer Kantone (Thurgau, beide Appenzell, Glarus und
Graubünden (Kt. Iv. 99.306, 99.310, 00.300, 00.304) bei den eidgenössischen Räten je
eine gleichlautende Standesinitiative eingereicht. Danach sollte der Versicherer bei
einem Kassenwechsel eines Versicherten die anteiligen Reserven und die durch die
abwandernden Personen nicht beanspruchten anteiligen Rückstellungen dem neuen
Versicherer weitergeben – und zwar rückwirkend ab dem 1. Juli 1998. Das Konkordat
der Krankenversicherer (KSK) sprach sich gegen die Initiativen aus, da sie zu enormen
Zusatzkosten führen und kleinere Versicherungen benachteiligen würden. Der
Ständerat folgte einstimmig dieser Einschätzung, verwies auf die im Rahmen der 1.
Teilrevision des KVG bereits gefassten Beschlüsse und gab den Standesinitiativen keine
Folge. 2

STANDESINITIATIVE
DATUM: 11.12.2000
MARIANNE BENTELI

Eine Standesinitiative des Kantons Genf forderte, dass die medizinisch notwendigen
Transportkosten sowie die Rettungskosten auch von der Krankenversicherung
übernommen werden müssen, wie dies bereits im Rahmen der Unfallversicherung der
Fall ist. Die Kommission des Nationalrates beantragte mit 13 zu 10 Stimmen, die
Initiative abzulehnen. Dies, weil sie keinen Bedarf sah für eine Änderung, da im Rahmen
der Krankenversicherung Notfalltransporte viel seltener sind als im Rahmen der
Unfallversicherung. Der Ständerat hatte die Initiative bereits 2006 mit 23 zu 7 Stimmen
abgelehnt. Auch eine Mehrheit des Nationalrates wollte die Krankenkassen nicht zu
neuen Leistungen verpflichten und lehnte die Standesinitiative ebenfalls ab. 3

STANDESINITIATIVE
DATUM: 05.03.2008
LINDA ROHRER

Eine Standesinitiative des Kantons Genf, die einen Maximalbetrag für die Reserven der
Krankenversicherer gefordert hatte und der die Kommissionen 2010 Folge gegeben
hatte, wurde nach zweimaliger Fristverlängerung im Frühjahr 2015 vom Nationalrat
abgeschrieben, da ihr Anliegen durch das neue Gesetz zur Aufsicht über die soziale
Krankenversicherung erfüllt worden war. 4

STANDESINITIATIVE
DATUM: 15.02.2010
FLAVIA CARONI

Die grosse Kammer gab einer Standesinitiative des Kantons Genf mit 85 zu 66 Stimmen
Folge. Die Initiative verlangt eine Änderung des Krankenversicherungsgesetzes, damit
künftig die Reserven für jeden Kanton, in welchem die Versicherer die obligatorische
Krankenversicherung betreiben, separat gebildet werden. Die Kommission des
Nationalrates hatte mit 10 zu 8 Stimmen bei 3 Enthaltungen beantragt, der Initiative
keine Folge zu geben. Die Kommissionsmehrheit betonte jedoch, dass die Ablehnung
der Standesinitiative nicht bedeute, dass die Kommissionsmehrheit im Bereich der
Reservebildung keinen Handlungsbedarf sehe. Eine Motion der Kommission des
Nationalrates (Mo. 10.3887) zielte in eine ähnliche Richtung wie die oben erwähnte
Standesinitiative und wurde von der grossen Kammer ebenfalls angenommen. Sie
beauftragte den Bundesrat bezüglich der Reservepolitik der Krankenversicherer
zeitgerecht eine Gesetzesrevision vorzulegen, mit der Zielsetzung, dass überhöhte
Reserven in einem Kanton abgebaut werden, dass ein Modus und Zeitplan für die
Anpassung der kalkulatorischen kantonalen Reservequoten geschaffen wird, und dass
verhindert wird, dass die Krankenversicherer willkürlich Reserven auf die Kantone
verteilen und die Transparenz erhöht wird. 5

STANDESINITIATIVE
DATUM: 16.09.2010
LUZIUS MEYER
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Der Nationalrat schloss sich in der Sommersession diskussionslos dem Urteil des
Ständerats aus dem Jahr 2010 an, einer Standesinitiative des Kantons Genf aus dem
Jahr 2009 zur Staffelung des Reserveausgleichs der Krankenversicherer keine Folge zu
geben. 6

STANDESINITIATIVE
DATUM: 16.09.2010
FLAVIA CARONI

Der Nationalrat hatte 2010 einer Standesinitiative des Kantons Genf Folge gegeben,
welche eine Änderung des Krankenversicherungsgesetzes verlangt, damit künftig die
Reserven der Versicherer kantonal getrennt gebildet werden. Im Berichtsjahr beschloss
der Ständerat eine Fristverlängerung bis zur Herbstsession 2014. 7

STANDESINITIATIVE
DATUM: 26.09.2012
FLAVIA CARONI

Eine Standesinitiative des Kantons Genf zur kantonal separaten Reservebildung von
Krankenkassen, der der Nationalrat 2010 Folge gegeben hatte, wurde nach zweimaliger
Fristverlängerung im Frühjahr 2015 vom Ständerat abgeschrieben, da ihr Anliegen durch
das neue Gesetz zur Aufsicht über die soziale Krankenversicherung erfüllt worden war. 8

STANDESINITIATIVE
DATUM: 10.12.2014
FLAVIA CARONI

Nachdem beide Kommissionen für soziale Sicherheit und Gesundheit einer
Standesinitiative des Kantons Genf zur Ermöglichung kantonaler Einheitskassen keine
Folge gegeben hatten, beugte sich in der Wintersession 2015 der Ständerat über das
Geschäft. Gleichzeitig behandelte er eine Standesinitiative des Kantons Jura, welche
ein ähnliches Anliegen aufgriff. Der Kanton Genf hatte in der Begründung zu seinem
Vorstoss angegeben, die Abstimmung im Herbst 2014 über die Volksinitiative „für eine
öffentliche Krankenkasse" habe einmal mehr gezeigt, dass die Stimmenden in den
Westschweizer Kantonen die Schaffung einer Einheitskasse für die obligatorische
Krankenpflegeversicherung befürworten würden. Das aktuelle System weise zahlreiche
Schwächen aus, und eine Verbesserung sei kaum abzusehen. Zudem seien die
Genferinnen und Genfer von diesen Schwächen überproportional betroffen, da sie in
der Vergangenheit zu hohe Prämien bezahlt hätten, welche nun nur teilweise
rückerstattet würden. Die allgemeine Unzufriedenheit Genfs mit dem
Krankenversicherungssystem lässt sich an dem Umstand ablesen, dass die vorliegende
Initiative sich in eine Reihe weiterer Standesinitiativen des Kantons zum Thema einfügt.
Eine Minderheit Stöckli (sp, BE) der vorberatenden Kommission beantragte, der
Standesinitiative Folge zu geben. Der Minderheitssprecher führte aus, der Kanton Genf
fordere nicht eine öffentliche Krankenkasse auf kantonalem Gebiet, jedoch eine
einheitliche Kasse, welche auch privatrechtlich organisiert sein könnte, jedoch mehr
Steuermöglichkeiten zulassen würde. Gemäss Auskunft des BAG sei zur Umsetzung des
Vorstosses keine Verfassungsänderung notwendig. Deshalb gelte es, den Kantonen die
entsprechende Wahlfreiheit zu gewähren. Die Standesvertreterin des Kantons Genf
betonte, die Standesinitiative gehe auf einen einstimmigen Entscheid der
Kantonsregierung zurück und sei damit keineswegs ein linker Vorstoss. Vertreter der
Kommissionsmehrheit argumentierten dagegen, in der Sache bestehe kein
Handlungsbedarf. Der beabsichtigte Systemwechsel sei erst kurz zuvor deutlich
abgelehnt worden. Zudem würde die Einrichtung kantonaler Einheitskassen dazu
führen, dass in der Schweiz zwei verschiedene Systeme parallel existieren, was eine
Ungleichbehandlung der Versicherten zur Folge habe. Sowohl auf Befürworter- als auch
auf Gegnerseite wurden zudem Argumentationslinien wieder aufgegriffen, welche sich
auf Kosten und Nutzen eines Einheitskassensystems beziehen und bereits in der
Debatte über die Volksinitiative „für eine öffentliche Krankenkasse" verwendet worden
waren. Schlussendlich stimmten 9 Ständeratsmitglieder für die Standesinitiative, 28
dagegen, 4 enthielten sich der Stimme. 9

STANDESINITIATIVE
DATUM: 10.12.2015
FLAVIA CARONI

Der Ständerat behandelte eine Standesinitiative des Kantons Genf, welche für die
Krankenpflegeversicherung eine Trennung von Grund- und Privatversicherung
erreichen wollte. Konkret sollte es den Anbietern in der sozialen Grundversicherung
verboten werden, Zusatzversicherungen oder andere private Versicherungen wie
Lebens- oder Haftpflichtversicherungen anzubieten. Begründet wurde das Anliegen
unter anderem mit der Ablehnung der Initiative für eine öffentliche Krankenkasse im
September 2014. Die SGK-SR empfahl, dem Kantonsanliegen keine Folge zu geben. Eine
Minderheit Maury Pasquier (sp, GE) sprach sich für Folge geben aus. Der
Mehrheitssprecher berichtete, die Kommission habe anlässlich einer in Genf
abgehalteten Sitzung eine Delegation des Kantons Genf zum Thema angehört. Man sehe
keinen Handlungsbedarf, denn ein inhaltlich identisches Anliegen sei erst wenige

STANDESINITIATIVE
DATUM: 10.12.2015
FLAVIA CARONI
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Monate zuvor durch den Rat abgelehnt worden. Auch beim Volk habe die Forderung
keinen Rückhalt. Die Minderheitssprecherin hielt entgegen, trotz des neuen
Aufsichtsgesetzes über die soziale Krankenversicherung habe die Thematik nicht
zufriedenstellend gelöst werden können. Solange in denselben Unternehmen dieselben
Angestellten unter Verwendung derselben Akten sowohl die Grund- als auch die
Zusatzversicherung von Versicherten durchführten, werde es immer zu einer
unerwünschten Risikoselektion kommen. Die Vermischung von Grund- und
Zusatzversicherung sei zwar typisch schweizerisch, stelle aber eine Bremse für
Verbesserungen im Gesundheitswesen dar. Die Minderheitsposition unterlag im Rat mit
10 zu 28 Stimmen bei 3 Enthaltungen. 10

Im März 2015 hatte der Kanton Genf eine Standesinitiative eingereicht, in der er die
Errichtung eines Eidgenössischen Fonds für die Krankenversicherungsreserven
forderte. In diesem Fonds sollten die Reserven aller Krankenversicherungen aus allen
Kantonen zentralisiert und von einer öffentlich-rechtlichen Stiftung verwaltet werden.
Als Begründung führte der Kanton Genf das Nein zur Einheitskassen-Initiative im Jahr
2014 sowie die Diskussion über die zu hohen Prämien in den Kantonen Genf, Waadt und
Zürich an, welche lediglich teilweise rückerstattet werden sollen. In der Wintersession
2015 hatte der Ständerat über den Vorstoss zu befinden. Die SGK-SR beantragte
einstimmig mit drei Enthaltungen, keine Folge zu geben. Ein gemeinsamer Fonds
schaffe für die einzelnen Versicherer einen Anreiz, zu hohe Risiken auf sich zu nehmen
oder zu tiefe Prämien anzusetzen und keine Reserven mehr zu bilden, so die
Begründung, was insgesamt zu einem grossen Systemrisiko führen würde. Der Rat folgte
seiner Kommission ohne Debatte. 11

STANDESINITIATIVE
DATUM: 10.12.2015
FLAVIA CARONI

In der Frühlingssession 2016 gelangte die Standesinitiative des Kantons Genf zur
Ermöglichung kantonaler Einheitskassen ins Plenum des Nationalrates, wo sie
gleichzeitig mit zwei ähnlich lautenden Vorstössen behandelt wurde: Einer
Standesinitiative des Kantons Jura und einer parlamentarischen Initiative der grünen
Fraktion. Die vorgebrachten Argumente entsprachen weitgehend jenen im Erstrat.
Zusätzlich wurde kritisiert, es sei nicht angezeigt, ein kantonales Parallelsystem zum
schweizweit geltenden aktuellen System zu schaffen. Letztlich erhielt der Vorstoss nur
die Unterstützung der SP- und der grünen Fraktion und scheiterte mit 121 zu 52
Stimmen bei einer Enthaltung. 12

STANDESINITIATIVE
DATUM: 17.03.2016
FLAVIA CARONI

In der Frühjahrssession gelangte die Standesinitiative des Kantons Genf für eine
Trennung von Grund- und Privatversicherung im Gesundheitsbereich in den
Nationalrat. Die SGK-NR empfahl dem Plenum, dem Kantonsanliegen keine Folge zu
geben. Eine linke Minderheit Steiert (sp, FR) setzte sich für Folge geben ein. Nebst den
bereits zuvor im Nationalrat präsentierten Argumenten brachte die Gegnerschaft weiter
ein, die Standesinitiative enthalte viele Unklarheiten. So sei der Umgang mit
Holdingstrukturen, in denen Grund- und Privatversicherung in rechtlich getrennten
Einheiten abgewickelt werden, offen. Mit 109 zu 77 Stimmen bei 3 Enthaltungen
obsiegte die Kommissionsmehrheit, womit der Vorstoss vom Tisch war. SP und Grüne
stimmten für den Antrag der Minderheit, die bürgerlichen Mitte- und Mitte-Rechts-
Parteien für jenen der Mehrheit, die SVP war fast hälftig gespalten. 13

STANDESINITIATIVE
DATUM: 18.03.2016
FLAVIA CARONI

Ohne Diskussion folgte der Nationalrat in der Herbstsession 2016 seiner Kommission
und dem Entscheid des Ständerates aus dem Vorjahr, einer Standesinitiative des
Kantons Genf für einen eidgenössischen Fonds für die Krankenversicherungsreserven
keine Folge zu geben. 14

STANDESINITIATIVE
DATUM: 14.09.2016
FLAVIA CARONI

Eine gerechte Verwaltung der KVG-Reserven strebte der Kanton Genf im April 2017 mit
einer Standesinitiative an, die zuvor im Grossen Rat einstimmig angenommen worden
war. Demnach sollte der Anteil Reserven einer versicherten Person bei einem
Krankenkassenwechsel an die neue Krankenkasse überwiesen und zusätzlich zum
gesetzlichen Minimal- auch ein Maximalbetrag bei den Reserven definiert werden. Der
Kanton Genf kritisierte insbesondere, dass bei der Prämienberechnung die Kosten
eines Kantons berücksichtigt würden, bei den Reserven jedoch nicht. Dies erlaube es
den Krankenkassen, „die überschüssigen Reserven gewisser Kantone zum Ausgleich der

STANDESINITIATIVE
DATUM: 06.03.2018
ANJA HEIDELBERGER
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fehlenden Reserven in anderen Kantonen zu nutzen.“ Die Debatte zum Anstieg der
Krankenkassenprämien war zu dem Zeitpunkt im Kanton Genf besonders virulent, da
der Kanton schweizweit die zweithöchsten Prämien aufwies (nach Basel-Stadt) und
diese fürs Jahr 2017 erneut um 5.7 Prozent angestiegen waren. Bereits im September
2016 hatte der Genfer Regierungsrat Mauro Poggia erklärt, dass das BAG hätte
überprüfen sollen, ob die Prämien für die Solvenzsicherung der Kassen ausreichen
würden. Stattdessen habe es einen stärkeren Prämienanstieg veranlasst, als von den
Krankenkassen gefordert worden war. Die Genfer seien aber nicht dafür verantwortlich,
dass die Reserven der Krankenkassen geschmolzen sind, da ihre Prämien – zusammen
mit denjenigen von acht anderen Kantonen – zwischen 1996 und 2013 stärker
angestiegen seien als ihre Kosten. Die Standesinitiative sollte somit dazu dienen, diesen
gemäss Poggia ungerechtfertigt grossen Anteil, den die Genfer an die Reservenbildung
zahlen müssen, zukünftig zu reduzieren. 

Die SGK-SR verwies in ihrem Kommissionsbericht auf frühere, ähnliche Vorschläge (z.B.
Mo. 08.3737, Kt.Iv. 09.320, BRG 12.026) sowie auf die unterschiedlichen Logiken von
Prämien und Reserven: Der Sinn von Reserven sei es, die Zahlungsfähigkeit eines
Krankenversicherers insgesamt aufrechtzuerhalten, während die Prämien die kantonal
unterschiedlichen Kosten decken müssten. Zudem bestehe kein persönliches
Deckungskapital, das bei einem Krankenkassenwechsel mitgenommen werden könnte.
Um es zu erstellen, müssten die Krankenkassen eine aufwändige und komplexe
individuelle Kontoführung einrichten. Dieser Systemwechsel würde aber neue Probleme
bezüglich der Risikoselektion schaffen, da insbesondere gute Risiken die Kassen
wechselten. Gemäss SGK-SR reiche die Bemächtigung des BAG aus, Prämien nicht zu
genehmigen, die „unangemessen hoch über den Kosten liegen oder zu übermässigen
Reserven führen“. Folglich lehnte sie die Standesinitiative mit 9 zu 0 Stimmen ab. Diese
Position verdeutlichte Alex Kuprecht (svp, SZ) auch in der Ständeratsdebatte. Liliane
Maury Pasquier (sp, GE) beschrieb jedoch noch einmal die Problematik aus Genfer
Sicht: Es könne nicht sein, dass einige Krankenversicherer mehr als dreimal so hohe
Reserven aufwiesen, als zur Wahrung der finanziellen Sicherheit notwendig wären,
wenn gleichzeitig in einigen Kantonen der Prämienanstieg deutlich grösser sei als der
Anstieg der Gesundheitskosten. Da sie jedoch nicht an der Kommissionssitzung habe
teilnehmen können und der Vorstoss kaum Unterstützung in der Kommission erfahren
habe, verzichte sie auf einen Antrag auf Folge geben. Die kleine Kammer folgte der
Standesinitiative entsprechend nicht. 15

Im Juli 2018 behandelte die SGK-NR die Standesinitiative des Kantons Genf für eine
gerechte Verwaltung der KVG-Reserven zusammen mit der Standesinitiative des
Kantons Jura, die ein ähnliches Anliegen verfolgte (St. Iv. 17.319). Die Kommission
beantragte mit 16 zu 4 Stimmen (bei 3 Enthaltungen), der Initiative keine Folge zu
geben. Bundesrat und Parlament hätten dem Anliegen der Standesinitiative bereits
genügend Rechnung getragen, indem das BAG angehalten sei, die Prämientarife der
Krankenversicherer nicht zu genehmigen, wenn diese zu stark über den Kosten liegen
oder zu Reserven führen würden, erklärte die Kommission. Eine
Kommissionsminderheit Gysi (sp, SG) argumentierte hingegen, dass die zahlreichen
Vorstösse zu diesem Thema auf eine Unzufriedenheit hinwiesen, die durch das
undurchsichtige System mit zu vielen Versicherern entstehe. Dagegen helfe eine
«radikale Verschlankung des Systems», erklärte die Minderheit. 
In der Herbstsession 2018 behandelte die grosse Kammer die beiden Standesinitiativen.
Dabei folgte der Rat der Argumentation der Minderheit nicht, wonach die Initiativen
angenommen werden müssten, damit das Problem angegangen werden könne, und gab
der Standesinitiative des Kantons Genf mit 130 zu 58 Stimmen und derjenigen des
Kantons Jura mit 129 zu 59 Stimmen (bei 1 Enthaltung) keine Folge. 16

STANDESINITIATIVE
DATUM: 25.09.2018
ANJA HEIDELBERGER

Zwischen Juni und Dezember 2018 reichten die Kantone St. Gallen (Kt.Iv. 18.309),
Thurgau (Kt.Iv. 18.318), Basel-Stadt (Kt.Iv. 18.322) und Basel-Landschaft (Kt.Iv. 18.324)
vier ähnliche Standesinitiativen für eine kostendeckende Finanzierung der
Kinderspitäler und Kinderkliniken ein. Darin forderten sie, dass die erbrachten
ambulanten wie stationären Leistungen in Kinderspitälern und -kliniken in der
Tarifstruktur kostendeckend vergütet werden sollten. Die vier Kantone betonten als
Standort- (SG, BS, BL) respektive Trägerkantone (TG) eines der drei eigenständigen
Schweizer Kinderspitäler ihre Betroffenheit, zumal sie die defizitären Spitäler seit
Jahren subventionieren müssten – die beiden Basler Kantone zum Beispiel mit CHF 10
Mio. jährlich. 

STANDESINITIATIVE
DATUM: 04.12.2019
ANJA HEIDELBERGER
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Sowohl im spitalambulanten als auch im stationären Bereich sei die Tarifierung für die
eigenständigen Kinderspitäler und die in Erwachsenenspitälern integrierten
Kinderkliniken ungenügend, kritisierten sie. Bei den Kinderspitälern kämen
verschiedene, erschwerende Faktoren zusammen: So müssten diese einerseits die
ganze Leistungskette von der Grund- bis zur hochspezialisierten Medizin anbieten,
regelmässig besonders aufwendige angeborene Erkrankungen behandeln und hätten
andererseits kaum je die Möglichkeit zur Quersubventionierung durch privat oder
halbprivat versicherte Patientinnen und Patienten. 
Zusätzlich angestiegen seien die jährlichen Defizite zudem durch den Tarmed-Eingriff
des Bundesrates 2018. Das Defizit des Ostschweizer Kinderspitals zum Beispiel sei in
der Folge von CHF 4.2 Mio. (2016) auf CHF 6.3 Mio. (2018) gestiegen; der
Kostendeckungsgrad im ambulanten Bereich des Basler Kinderspitals sei von 78 auf 68
Prozent gesunken. Nicht besser sehe es im stationären Bereich aus, wo die
Fallpauschalen der Swiss DRG die Leistungen ebenfalls nicht adäquat abbildeten. Diese
Probleme würden jedoch von der IV und gewissen Krankenkassen nicht anerkannt,
obwohl sowohl nationale als auch internationale Evidenz die höheren Kosten von
Kinderspitälern gegenüber Erwachsenenspitälern in der Höhe von 20 bis 30 Prozent
belege. 
Der Kanton Basel-Landschaft ergänzte die generelle Handlungsaufforderung der
anderen drei Kantone durch eine Liste mit konkreten Forderungen: Er verlangte die
Aufhebung der Tarmed-Zeitlimitierungen für die Konsultationszeit, eine separate,
kostendeckende Taxpunktbewertung, die Ausnahme der Kinderkliniken von der «Liste
der grundsätzlich ambulant durchzuführenden elektiven Eingriffe» (also von Eingriffen,
die zeitlich relativ frei gewählt werden können), eine Anpassung der Swiss-DRG-
Tarifstruktur auf einen Kostendeckungsgrad der Kinderspitäler von 100 Prozent sowie
eine genügende Abbildung der IV-Fälle in der Tarifstruktur.

Im August 2019 behandelte die SGK-SR die vier Standesinitiativen gemeinsam und liess
dabei Vertreterinnen und Vertreter der vier Kantone zu Wort kommen. Die Kommission
anerkannte, dass die Eigenheiten der Kindermedizin bei der Tarifierung oft ungenügend
berücksichtigt würden, empfand aber eine Kommissionsmotion als das zielführendere
Mittel als die Standesinitiativen, da der Bundesrat die Tarifstrukturen im ambulanten
und stationären Bereich genehmigen müsse. Folglich nahm sie die Forderung der vier
Kantone in eine eigene Motion (Mo. 19.3957) auf und empfahl die vier Standesinitiativen
zur Vermeidung von Doppelspurigkeiten zur Ablehnung. 
Im Dezember 2019 folgte der Ständerat dem Kommissionsantrag stillschweigend, lehnte
die vier Initiativen ab und nahm stattdessen die Kommissionsmotion an. 17
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